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Die Kommission für Regionalplanung und Strukturfragen nimmt die Antwort der Be-
zirksregierung Köln zur Kenntnis. 
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Antwort der Bezirksregierung Köln 

 

Frage 1) Was sind die verkehrspolitischen Vorteile des InHK in Wipperfürth ? 

Das InHK wurde am 26.09.2012 durch den Rat der Stadt Wipperfürth einstimmig beschlos-

sen. Am 08.11.2013 wurde im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung die Gebietskulisse 

nach § 171 b BauGB beschlossen. Am 18.11.2013 wurde die erste Bewilligung über rund 1,2 

Mio€ ausgesprochen, am 12.11.2014 die zweite über rund 2,1 Mio€. Die Stadt strebt eine drit-

te Förderung über 2,0 Mio€ in 2016 an. 

Ziel des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt ist in der Hauptsache die Entlastung der 

Innenstadt vom motorisierten Individualverkehr ( MIV ), insbesondere vom Durchgangsver-

kehr. Weiterhin soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV ) in Bezug auf eine nachhal-

tige und barrierefreie Nahmobilität optimiert werden. 

Ebenso soll der Stellenwert des Fußgängers im Stadtverkehr verbessert sowie der Radverkehr 

geordnet werden. Weiterhin ist eine Neuordnung des Parkraumes vorgesehen. 

Mit Rücknahme der Verkehrsbelastung sollen sich die Chancen für eine städtebauliche Ent-

wicklung im Sinne einer nachhaltigen und attraktiven Innenstadt ergeben. 

Das InHK soll bis Ende 2019 vollständig umgesetzt werden. 

 

2) Wurden alle Zusagen in der im Vorfeld stattgefundenen Bürgerbeteiligung 1:1 umge-

setzt und wo wurden Zusagen schriftlich festgehalten ? Wo genau gibt es Abweichungen 

von Zusagen ? 

Über etwaige Zusagen und Abweichungen von Zusagen im Rahmen der vor Ort stattgefunde-

nen Bürgerbeteiligung  hat die BR Köln keine Erkenntnisse; die Gesamtmaßnahme wird ent-

sprechend der Ratsentscheidung vom 26.09.2012 umgesetzt. 

 

3) Wird die erhöhte Gefahrenlage durch Verkehrsverlagerungen sowie die Lärm- und 

Umweltbelastung nach der ersten aktuellen Bauphase von Dauer sein oder hinfällig 

werden ? 

Außer den üblichen Einschränkungen im Rahmen von Baumaßnahmen sind der BR Köln kei-

ne negativen Auswirkungen bekannt; im Gegenteil: in der vor Ort erscheinenden Baustellen-

zeitung werden schon jetzt die positiven Auswirkungen der Baumaßnahmen hervorgehoben. 
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